


























zur Erfüllung seiner eigenen Aufgaben ausschließlich und unmittelbar für 
steuerbegünstigte kulturelle Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat.

3. Bei Wiedererrichtung und Anerkennung einer neuen gemeinnützigen 
Schützenbruderschaft in Paderborn-Elsen mit gleicher Zielrichtung im Sinne dieser 
Satzung könnten die historischen Traditionsgegenstände nach sorgfältiger, 
vorheriger Prüfung dieser neuen Vereinigung übergeben werden.

§30 
Inkrafttreten

Diese Satzung wurde auf der Mitgliederversammlung am 22. März 2014 beschlossen 
und tritt mit Eintragung ins Vereinsregister in Kraft. Alle vorangegangenen Satzungen 
verlieren damit ihre Gültigkeit.

Änderung der Satzung gemäß Beschluss der Generalversammlung vom 19.03.2016.
Änderung der Satzung gemäß Beschluss der Generalversammlung vom 15.03.2025.

Paderborn-Elsen, den 20. März 2025

Geschäftsführer Rendant

Hauptmann (2.Kompanie)

Hauptmann (3.Kompanie)

Vorsitzender 
Hubertusjäger Schießsportverein

Vorsitzender
Jungschützenabteilung


